
Ausstel lu ngsberechtigter:

2020
Gültig vom 01.01.2020 -31122020

General-
Fischereierlaubnisschein

Rhei nfi schereiqenossenschaft
Bonner Ring ,50374 Erftstadt
www.rhei nfi 5r-16rei-n rw.de

003408
Gebühr: € 40,-

Dem/Der

wohnhaft in
(Straße, Haus-Nr., PLZ, Ort)

wird hierdurch die Erlaubnis erteilt, den Fischfang mit folgenden Geräten auszuüben:

1 Fliegenrute oder 1 Spinnrute gg!91
2 Handangeln (mit Grund- oder Posenmontagen)

in folgender Gewässerstrecke: Rheinstrom im Land Nordrhein-Westfalen,
rechtes Ufer von km 639,27 bis km 857,70 und

linkes Ufervon km642,23 bis km 862,90
ausgenommen alle Nebengewässer.

Als Nebengewässer gelten alle Gewässer, die hinter der Uferlinie des Rheines bei
Normalwasserstand liegen, z.B. Häfen, Altarme, Baggerseen, Zuflüsse.

) Der Erlaubnisschein gilt nicht bei örtl ichen und / oder zeitl ichen Einschränkungen
oder Verboten der Fischereiausübung, die Hinweise zu Fischereiverbotszonen auf
der Rückseite und der separaten Infokarte sind zu beachten.

) Das Angeln vom Boot aus ist verboten.
) Die jährlichen Fänge von Aalen (Anguilla anguitta) sind nach Zahl und Länge zum

Ende des Kalenderjahres mitzuteilen. Die anhängende Fangliste ist dazu an die
oben genannte Anschrift der Rheinfischereigenossenschaft zurück zu senden.

Erftstadt, den 01. Januar2020 Mit den besonderen Bedingungen
auf der Rückseite erkläre ich mich
einverstanden.v:e#

Vorsitzender

Unterschrift des Fischereiberechtigten Datum und Unterscnrn 
""""" ""

des Fischereierlaubnisscheininhabers

\p
A Fangliste Rhein 2O2O I s"n"in-t'lr.' 0034c8

Fangdatum R-km Ufer Ty'scnart Stück
Gesamt-Gewicht
oder (Einzel-)
Größen in cm

! nicht geangelt n geangelt, aber keine Entnahmen getätigt

Bitte nur tatsächlich entnommene Fische eintragen; nicht gewogene Fische einzeln
auch nur mit Größenangaben in cm eintragen; bitte auch Grundel-Fänge und
Angeltage ohne Fang vermerken!Vervielfältigung gestattet und enruünscht. Weitere
Fanglisten erhalten Sie im Internet zum Download.

n lch möchte an der Verlosung der Gutscheine für Angelgerät teilnehmen

Name. Vorname:

Straße. Haus-Nr.:

PLZ. Wohnort:

JENES Angelshop
Nur Zur Information



Sehr geehrte Rheinfischerin, sehr geehrter Rheinfischer!

Die Rheinfischereigenossenschaft ist bemüht, aussagekräftige Fischereistatis-
tiken auf der Grundlage von Fanglistenauswertungen zu erstellen. Dies ist vor
dem Hintergrund der EU-Aalschutzverordnung und deren Umsetzung ver-
pflichtend. Die Ergebnisse dieser Auswertungen sind außerdem für eine or-
dentliche Bewirtschaftung und für eine Beweissicherung bei Schadensfällen
unerlässlich. Sinnvolle statistische Auswertungen können nur vorgenommen
werden, wenn eine ausreichend große Zahlvon Fanglisten vorliegt.

Jeder Angler ist dafür verantwortlich, eine Fangliste zu führen!

Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen, indem Sie eine Fangliste führen
und diese zum Ende des Kalenderjahres an die Geschäftsstelle übersenden!
Die Daten werden bei der Auswertung anonymisiert. Fanglisten stehen im In-
ternet zum Download zur Verfügung und können auch per E-Mail zurückge-
sandt werden.

Uber das Ergebnis der Auswertungen können Sie sich auf unserer Internetsei-
te informieren.

Als Anerkennung für lhre UnterstüEung verlost die Rheinfischereige-
nossenschaft unter den Rücksendern von Fanglisten des Jahres 2020
insgesamt 20 Gutscheine für Angelgerät im Wert von je 50 €!

D Wer an der Verlosung teilnehmen möchte, muss dies umseitig
kennzeichnen und seine Adressdaten eintragen. Einsendeschluss
für eine Teilnahme an der Verlosung ist der 15.02.20211

Petri Heil, lhre Rheinfischereigenossenschaft

Ausgabestelle:

Besondere Bedingungen :

Fangbeqrenzung:
Aale, Hechte, Karpfen,Zander: höchstens 3 Stück pro Art und Tag.

Es gelten die Vorschriften des Landesfischereigesetzes und der Landesfi-
schereiverordnung NRW in der jeweils aktuellen Fassung, insbesondere hin-
sichtlich der Schonzeiten und Mindestmaße.

Die Vemrendung von Setzkeschern, Köderfischsenken sowie lebenden
Köderfischen ist verboten.

Es ist eine Fangliste zu führen und nach Ablauf der Gültigkeit des Erlaub-
nisscheines an die Rheinfischereigenossenschaft zu übersenden!

Über örtliche und/oder zeitliche Einschränkunqen oder Verbote der Fi-
schereiausübunq (Anqelverbotszonen) informiert die RFG durch eine
separate Infokarte und auf der homepaqe. Auskünfte zu Natur- und
Landschaftsschutzverordnunqen erteilen die zuständiqen Stadt- oder
Kreisverwaltunsen. Die Flachwasserbereiche im FFH-Gebiet Rhein-
Fischschutzzonen sind schonend zu betreten.

Der Erlaubnisschein berechtigt nicht zum Fahren und Parken auf privaten
oder gesperrten öffentlichen Wegen.

Die Rheinfischereigenossenschaft unterstützt die Wiedereinbürgerung von
Langdistanzwanderfischen (ganzjährige Schonzeit) wie Lachs, Meerforelle,
Nordseeschnäpel und Maifisch; eventuelle Fänge sind der Rheinfischerei-
genossenschaft telefonisch (02235 / 95 92 29) oder per E-Mail zu melden.

Für die dauernde und uneingeschränkte Möglichkeit der Fischereiausübung
leistet die Rheinfischereigenossenschatt keine Gewähr.

Eine Gebührenerstattung kann nicht geltend gemacht werden.

Auf Sonderveranstaltungen und auf die Fischereiausübung durch Nebener-
werbsfischer ist Rücksicht zu nehmen,

Der Angelplatz ist sauber zu halten.

Aktuelle Informationen und Service-Angebote unter:
www. rhe i nfisch ere i -n rw. de
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